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Die Mitte.

Für die CDU ist es seit jeher eine christliche Selbstverständlichkeit, dass heutige
Generationen nicht auf Kosten ihrer Kinder und Enkel leben dürfen. Deshalb haben wir
erfolgreich für eine Schuldenbremse im Grundgesetz gekämpft:  

1. Schuldenbremse für den Bund: 
� Ab 2016 wird die Verschuldung grundsätzlich auf maximal 0,35% des Bruttoinlands -

produkts begrenzt.

2. Entschuldung der Länder: 
� Ab 2020 ist grundsätzlich keine Verschuldung mehr erlaubt.

� Besonders finanzschwache Länder erhalten von 2011 bis 2019 solidarische
„Konsolidierungs hilfen“ von insgesamt 800 Millionen Euro im Jahr. Daran beteiligt 
sich der Bund zur Hälfte, die andere Hälfte wird von den übrigen Ländern getragen.

3. Handlungsfähigkeit des Staates gesichert:  
� Aufgrund einer konjunkturellen Komponente kann der Staat auch künftig in außerge-

wöhnlich schwierigen Zeiten – wie beispielsweise bei Naturkatastrophen oder einer
Weltwirtschaftskrise wie heute – Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft wieder auf
Trab zu bringen.

� Bei entsprechender Neuverschuldung muss aber bereits bei der Kreditaufnahme ein
Tilgungsplan vorgelegt werden.

Die CDU meistert nicht nur die aktuelle Krise, sondern hat auch langfristige Lösungen für
Deutschland. Die Schuldenbremse ist gelebte Generationengerechtigkeit! 
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